
Das Konto bei der österreichischen
Bank gehörte einer amerikani-
schen Briefkastenfirma, allein

zeichnungsberechtigt war der osteu-
ropäische Geschäftsführer des Unter-
nehmens. Auf dieses Konto überwies
eine Briefkastenfirma in Zypern mit
dem Vermerk „Provision“ 4,7 Millio-
nen Euro. Die Provision resultierte an-
geblich aus der Maklertätigkeit bei ei-
nem Schiffsbau einer Werft in Südost-
europa. Das österreichische Kreditins-
titut kam der Meldepflicht nach dem
Bankwesengesetz nach und informierte
die Geldwäschemeldestelle (Austrian
Financial Intelligence Unit – A-FIU)
im Bundeskriminalamt über die ver-
dächtige Geldtransaktion.

Die Ermittlungen erhärteten den
Verdacht der Geldwäsche. Der für das
Konto zeichnungsberechtigte Ge-
schäftsführer transferierte einen Teil

des überwiesenen Geldes auf andere
Konten und behob einen weiteren Teil
in bar. Er mietete auch einen Safe, in
dem er Bargeld lagerte. Nach der Aus-
wertung der Konten, der Safeöffnung
und weiteren Ermittlungsergebnissen
wurde das Verfahren auf drei weitere
Verdächtige ausgedehnt. Die Ermittler
wiesen Geldflüsse über den osteuropäi-
schen Geschäftsführer an Entschei-
dungsträger der Schiffswerft nach. Die
Geldsummen dienten zur Bestechung.
Von den A-FIU-Beamten wurde ein
Kontoguthaben in der Höhe von 1,5
Millionen Euro vorläufig gesichert;
außerdem wurden 150.000 Euro Bar-
geld beschlagnahmt.

Dieser Fall ist einer von mehreren
spektakulären Geldwäscheverfahren,
die von den Beamten der A-FIU im
vergangenen Jahr bearbeitet wurden.

Insgesamt wurden von Kredit- und Fi-
nanzinstituten 692 Geldwäsche-Ver-
dachtsfälle an die A-FIU gemeldet, um
225 mehr als im Jahr davor (467 Fälle).
Das ergibt einen Anstieg um 48 Pro-
zent. Der überwiegende Teil der Ver-
dachtsmeldungen (651) wurde von den
Kredit- und Finanzinstituten erstattet.
Die restlichen Meldungen kamen vom
Bundesministerium für Finanzen (17),
von Versicherungsgesellschaften (7),
von der Finanzmarktaufsicht (5) sowie
von Rechtsanwälten (4), Gewerbetrei-
benden (3), Notaren (2), Wirt-
schaftstreuhändern (2) und von einem
gewerblichen Buchhalter (1).  

Mag. Josef Mahr, Leiter der Geld-
wäschemeldestelle, führt den Anstieg
auf Veranstaltungen der A-FIU zurück,
bei denen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von meldepflichtigen Berufs-
gruppen über Geldwäschemöglichkei-
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Geldwäsche: Verschleierung kriminell erlangten Vermögens. 

Deutlich mehr Verdachtsfälle
Die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsmeldungen an die Geldwäsche-Meldestelle (A-FIU) im 

Bundeskriminalamt ist von 2005 auf 2006 um fast die Hälfte angestiegen.



ten informiert und sensibilisiert wur-
den. Über Anregung der A-FIU er-
ließen die Gerichte im vergangenen
Jahr 21 einstweilige Verfügungen (vor-
läufige Sicherung von Kontoguthaben
und Bargeld) mit einer Gesamtsumme
von knapp 28 Millionen Euro. Im Jahr
davor waren es 99 Millionen Euro.
Außerdem wurde bei gerichtlich ange-
ordneten Safe-Öffnungen Bargeld in
der Höhe von 150.000 Euro beschlag-
nahmt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der A-FIU bearbeiteten im vergan-
genen Jahr 414 Anfragen von Interpol,
Europol, der Egmont-Gruppe und den
Verbindungsbeamten. In 121 Fällen er-
folgten von der A-FIU Straf- bzw.
Nachtragsanzeigen an die Staatsan-
waltschaften; überwiegend wegen
Geldwäsche und Betrug. 

Die Gerichte erließen 37 Kontoöff-
nungsbeschlüsse und 24 weitere Auf-
träge. Es kam zu 60 Kontoauswertun-
gen, zwölf Einvernahmen, drei Haus-
durchsuchungen, zehn Aufenthaltser-
mittlungen und vier Festnahmen. Ins-
gesamt wurden von den Sicherheits-
behörden in Österreich im Jahr 2006
183 Strafanzeigen wegen Verdachts
der Geldwäsche erstattet. 

Wegen des Verdachts der Terroris-
musfinanzierung langten in der A-FIU
37 Meldungen ein. Diese Verdachts-
meldungen werden gemeinsam mit
dem Bundesamt für Verfassungsschutz
und Terrorismusbekämpfung (BVT)
bearbeitet.

Die Meldepflichten bei Geldwäsche-
verdachtsfällen sind im Bankwesenge-
setz und anderen Gesetzen geregelt:
Börsegesetz, Gewerbeordnung, Rechts-
anwaltsordnung, Notariatsordnung,
Glücksspielgesetz,   Versicherungsge-
setz, Wertpapieraufsichtsgesetz, Wirt-
schaftstreuhandberufs-Ausübungsricht-
linie und Zollrechts-Durchführungsge-
setz. Angehörige von Kredit- und Fi-
nanzinstituten sowie anderer Berufe
sind verpflichtet, bei Verdacht auf
Geldwäsche eine Meldung an die A-
FIU zu machen.

Money-Remittance-Systeme. In 180
Geldwäsche-Verdachtsfällen erfolgten
die Geldtransaktionen über Money-Re-
mittance-Systeme. Das sind Institute,
die einfach und zuverlässig weltweit
Bargeld innerhalb weniger Minuten
transferieren. Ein weiteres System ist
das „Hawala“, das auf Vertrauen auf-
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gebaut ist. Die Mo-
ney-Remittance-
Systeme werden
wegen der Vorteile
zunehmend von
Kriminellen ge-
nutzt, vor allem von
Online-Betrügern,
Drogenhändlern,
Taschendieben und
Einbrechern. Die
Ermittlungen bei
diesen Geldtransak-
tionen werden er-
schwert, weil oft
Absender und Emp-

fänger des Geldes sich mit falschen
Dokumenten ausweisen.

Die A-FIU besteht als Referat im
Büro 3.4. (Wirtschafts- und Finanzer-
mittlungen) im Bundeskriminalamt und
ist bundesweit Ansprechstelle für die
Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Ne-
ben Dienststellenleiter Mag. Josef
Mahr arbeiten im Referat neun Exeku-
tivbeamte und eine Sekretärin. Die A-
FIU ist Mitglied der Egmont-Gruppe
und arbeitet zusammen mit der Finan-
cial Action Task Force on Money
Laundering (FATF), dem United Nati-
ons Office on Drugs and Crime (UN-
ODC), Europol, Interpol, dem Europa-
rat und der Europäischen Union.

Mitarbeiter der A-FIU sind in ein
EU-Projekt (Twinning-Programm) in
Kroatien eingebunden, das sich mit der
Ausbildung im Bereich der Prävention
und Bekämpfung der Geldwäsche be-
schäftigt. A-FIU-Beamte referierten
bei Workshops und anderen Veranstal-
tungen in Rumänien, in der Ukraine
und in anderen Staaten.

Geldwäsche ist ein Prozess, bei dem
kriminell erlangtes Vermögen „weiß
gewaschen“ wird. Das Geld gelangt in
den Wirtschaftskreislauf, die Herkunft
wird verschleiert. In der UN-Drogen-
konvention von 1988 wird Geldwäsche
bezeichnet als systematische Tarnung
von illegal erlangten Vermögenswerten
mit Mitteln des Finanzmarktes, um sie
dem Zugriff der Strafverfolgungsorga-
ne zu entziehen und in ihrem wirt-
schaftlichen Wert zu erhalten. Die
Geldwäsche ist ein wesentlicher Be-
standteil der Aktivität krimineller Or-
ganisationen. Das Geld muss legalisiert
werden, bevor es sichergestellt und ab-
geschöpft wird. Über Geldwäsche-Ver-
suche können die Fahnder Rückschlüs-
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A-FIU-Leiter Jo-
sef Mahr: „Mo-
ney-Remittance-
systeme werden
zunehmend von
Kriminellen
genützt.“



se auf die „Vortaten“ ziehen, kriminel-
le Handlungen, aus denen das zu ver-
schleiernde Vermögen stammt. 

Bei großen Summen ist die Geldwä-
sche kompliziert und aufwändig und
erfolgt über verschiedene Staaten, oft
über Kontinente hinweg. Die FATF
teilt den Geldwäschevorgang in drei
Phasen ein: In der ersten, riskantesten
Phase („Placement“) versuchen die Tä-
ter und ihre Helfer, das Geld oftmals in
„kleinen“ Banknoten in den Finanz-
kreislauf zu bringen. In der zweiten
Phase („Layering“) beginnt das Ver-
wirrspiel. Das Geld wird über verschie-
dene Konten meist in Offshore-Zentren
transferiert, um eine Rückverfolgung
zu erschweren. Mit der dritten Phase
(„Integration“) ist die Geldwäsche be-
endet; das Geld ist im Wirtschaftskreis-
lauf als legales Geld platziert und kann
von den Nutznießern entnommen oder
weiter investiert werden – in legale Ge-
schäfte oder weitere kriminelle Hand-
lungen. Werner Sabitzer
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Bis zu fünf Jahren Haft
Nach § 165. (1) StGB macht

sich strafbar, wer Vermögensbe-
standteile, die aus bestimmten
Straftaten eines anderen herrühren,
verbirgt oder ihre Herkunft ver-
schleiert. Die Strafdrohung beträgt
bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe
oder Geldstrafe bis zu 360 Tages-
sätzen. Bestraft wird auch, wer wis-
sentlich solche Vermögensbestand-
teile an sich bringt, verwahrt, an-
legt, verwaltet, umwandelt, verwer-
tet oder einem Dritten überträgt. 

Übersteigt der Wert 50.000 Euro
oder handelt der Täter als Mitglied
einer kriminellen Vereinigung, die
sich zur fortgesetzten Geldwäsche-
rei verbunden hat, beträgt der Straf-
rahmen sechs Monaten bis zu fünf
Jahre. Wer wissentlich Bestandteile
des Vermögens einer kriminellen
Organisation (§ 278a StGB) oder
einer terroristischen Vereinigung (§
278b StGB) in deren Auftrag oder
Interesse an sich bringt, verwahrt,
anlegt, verwaltet, umwandelt, ver-
wertet oder einem Dritten über-
trägt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren zu bestrafen; bei einem
Wert über 50.000 Euro von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren.
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